
Anmeldung zum Reitabzeichenlehrgang in Benitz 
 
 

 
 
Nicht nur für Reiter, sondern auch für alle anderen Personen, die mit Pferden 
umgehen (z. B. Eltern reitender Kinder), ist der Pferdeführerschein Umgang eine 
große Hilfe. Hier werden die Themenfelder Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Haltung, 
Fütterung und Gesundheit abgedeckt.  
Die praktischen Übungen zum Führen auf Reitanlagen und in Situationen aus dem 
öffentlichen Raum ergänzen die Theorie. Es geht also um Grundlagen, die jeder 
Reiter, Pferdebesitzer und Pferdefreund beherrschen sollte. 
Der Kurs für den Pferdeführerschein Umgang wird durchgeführt vom kursleitenden 
Trainer Stefan Bartel und finden vom 14. bis 17. Mai 2026 statt, wobei der finale 
Prüfungstag dann der 17. Mai 2026 ist. Die genaue Zeiteinteilung geben wir bekannt, 
sobald die Anzahl der Teilnehmer feststeht. Der Lehrgang findet direkt auf der 
Anlage von PONY-AKTIV statt. 
In den Gebühren sind der Lehrgang, die Prüfungsgebühren, Urkunden, Abzeichen, 
Ponynutzung sowie die Nutzungsgebühren für die Räumlichkeiten bereits enthalten.  
(Pferdeführerschein Umgang: 180€) 

 
 
Teilnahmebedingungen: Da die Teilnehmerzahl ggf. begrenzt werden muss, werden die 
Anmeldungen nach ihrem Eingang berücksichtigt und nur mit Zahlung der Teilnahmegebühr ist die 
Anmeldung verbindlich und der Platz reserviert. Der Veranstalter behält sich vor, den Kurs aus 
organisatorischen Gründen kurzfristig abzusagen mit Rückzahlung der Kursgebühren. Der Teilnehmer 
ist mit Abgabe der Anmeldung einverstanden, dass während des Kurses Fotoaufnahmen gemacht 
werden und im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit digital oder analog verwendet werden. Der 
Teilnehmer ist sich der Gefahren durch Pferde bewusst, die auf einem Reiterhof entstehen können. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, die Veranstalterin/der Trainer kann keinesfalls für Schäden 
an Leib, Leben oder Eigentum des Teilnehmers oder seiner Begleiter verantwortlich gemacht werden, 
es sei denn, sie handelte grob fahrlässig. Organisatorischer Verein: Reitverein Parkentin e.V. 
 
 

 
 
Ja, ich nehme am Abzeichenlehrgang 2026 zu oben genannten Bedingungen teil. 
 
Vor- und Nachname: 
 
Straße: 
 
PLZ & Ort: 
 
E-Mail & Telefonnummer: 
 
Geburtsdatum: 
 
Reitausweisnummer (falls vorhanden): 

 
 
___________________                                    _________________________ 
Ort, Datum                                                           Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 

Bitte ausgefüllt per WhatsApp an: 0173/4167760



Pony-Aktiv        Stand: 01.10.2022 

Belehrung im Umgang mit Pferden und auf dem Betriebsgelände  

Pferde sind Steppentiere und leben in Gemeinschaft in einer Herde. Sie nehmen ihre Umgebung sehr genau 

wahr, sind vorsichtig und können sensibel auf unterschiedliche Einflüsse reagieren. Pferde beobachten die 

Bewegungen des Menschen intensiv und reagieren entsprechend. Das müssen wir Menschen uns bewusst 

machen und mit dem Pferd angepasst umgehen. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich folgende Verhaltensregeln 

im Umgang mit Pferden:  

1. Jeder ist verpflichtet geeignete Kleidung zu tragen. Dazu gehören beim Reiten ein passender Reithelm (EN 

1384), eine Reithose bzw. eng anliegende, bequeme Hose, passendes Schuhwerk (Reitstiefel, Stiefelletten, 

Gummistiefel bzw. feste, glatte Schuhe). Beim Führen des Pferdes gilt es ebenfalls festes, geländeangepasstes 

Schuhwerk zu tragen (keine Sandaletten und keine Hackenschuhe). Ohne entsprechende Kleidung darf nicht 

geritten bzw. mit dem Pferd gearbeitet werden.  

2. Das Reiten und Führen von Pferden erfolgt auf eigene Gefahr. Reiten ist grundsätzlich mit einem gewissen 

Risiko verbunden, da Pferde Fluchttiere sind und bei Gefahr unvorhersehbare Reaktionen zeigen.  

3. Der Betrieb haftet im Rahmen seiner Betriebshaftpflichtversicherung bei Personen-, Sachoder sich daraus 

ergebenen Vermögensschäden. Haftungsansprüche müssen unmittelbar nach dem Schadenseintritt bei Pony-

Aktiv gemeldet werden. Für die Verschmutzung oder Beschädigung von Kleidung oder das Abhandenkommen 

von Wertgegenständen wird keine Haftung übernommen. Die Aufsichtspflicht in der Arbeit mit Kindern erstreckt 

sich nur für das konkrete Reitangebot.  

4. Vereinbarte Reittermine sollten zur vorgegebenen Uhrzeit unbedingt eingehalten werden, damit der 

Gesamtablauf nicht gestört wird. Reittermine, die nicht wahrgenommen werden können, müssen spätestens bis 8 

Uhr am gleichen Tag storniert werden. Nicht abgesagte Reittermine müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.  

5. Während der Reitstunden und geführten Ausritte bitten wir Sie den Anweisungen des Reitlehrers zu folgen und 

einen Mindestabstand zum nächsten Reiter – eine Pferdelänge einzuhalten.  

6. Beim Reiten in der Gruppe wird sich immer nach dem schwächeren Reiter gerichtet.  

7. Es ist nicht gestattet die Pferdekoppel und den Pferdestall unerlaubt zu betreten.  

8. Das Füttern der Pferde ist verboten! Auch das Füttern von Gras, Heu, Möhren, Äpfel oder Ähnlichem kann 

unter den Pferden zu Futterneid führen, so dass die Pferde um sich beißen oder austreten können. Das Futter 

kann sie im schlimmsten Fall krank machen (z.B. Hufrehe) und damit erfolgt das Füttern nur in Absprache mit 

dem Pony-Aktiv Team.  

9. Auf dem Innenhof sind Hunde an der Leine erlaubt!  

10. Der Reitplatz darf nur nach Aufforderung durch den Reitlehrer betreten werden. Bitte achten Sie darauf, dass 

Sie während einer Reitstunde nicht in der Nähe des Reitplatzes toben oder mit Ihrem Hund spielen/laufen, um die 

Reiter nicht zu gefährden.  

11. Bei einem Spaziergang mit Pferden oder einem Ausritt ist die Mitnahme Ihres Hundes erlaubt, sofern die 

Pferde den Umgang mit Hunden kennen und der Reiter nicht gefährdet wird.  

12. Es ist verboten den Agrarbetrieb Groß Grenz zu betreten. Es darf nur das Pachtland von Pony-Aktiv betreten 

werden und dort der Aufenthalt erfolgen.  

13. Der einzige Zugang zum Reiterhof erfolgt über die Eingangstür von Pony-Aktiv. Alle anderen Einfahrten / 

Eingänge sind ausdrücklich verboten. 

14. Die Parkmöglichkeiten von Pony-Aktiv sind außerhalb des Geländes zu nutzen. Z.Bsp. die Wiese gegenüber 

von der Milchtankstelle, an der Straße. 

15. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannte Belehrung bezüglich des Umganges mit 

Pferden und auf dem Betriebsgelände gelesen und akzeptiert habe. ____________________________ 

_________________ __________________ (Name, Vorname des Reiters) (Datum) 

___________________________________________________ (Unterschrift – bei Minderjährigen gilt nur die 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


